
Inhaltliche Unterstützung 
Sie können bei der Planung und Durchführung 
von Familienwochenenden oder 
Paarveranstaltungen gerne Unterstützung durch 
die Referentinnen und Referenten der Ehe- und 
Familienseelsorge erhalten. 
Dazu wenden Sie sich bitte an die Außenstellen 
des Bischöflichen Seelsorgeamtes in: 
 
Augsburg: 0821-3166 2121  
efs-augsburg@bistum-augsburg.de 
 
Donauwörth: 0906-999 8683 13  
efs-donauwoerth@bistum-augsburg.de 
 
Kaufbeuren: 08341-938225  
efs-kaufbeuren@bistum-augsburg.de 
 
Kempten: 0831-6972833 12  
efs-kempten@bistum-augsburg.de 
 
Memmingen: 08331-855443  
efs-memmingen@bistum-augsburg.de 
 
Neu-Ulm: 0731-9705944  
efs-neu-ulm@bistum-augsburg.de 
 
Schrobenhausen: 08252-9098941  
efs-schrobenhausen@bistum-augsburg.de 
 
Weilheim: 0881-4804  
efs-weilheim@bistum-augsburg.de 
 

Organisatorisches: 
 
 
Download der Antragsformulare unter: 
 
www.beziehung-leben.de/familienfoerderung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Weiter Angebote für Familien, Paare und 
Alleinerziehende: 
 
www.bistum-augsburg.de/efs 
www.bistum-augsburg.de/frauen 
www.bistum-augsburg.de/alleinerziehende 
www.bistum-augsburg.de/maennerseelsorge 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bistum Augsburg 
Bischöfliches Seelsorgeamt 
Kappelberg 1 
86150 Augsburg 
efs-leitung@bistum-augsburg.de 

  



 
Das Bischöfliche Seelsorgeamt fördert 

Veranstaltungen für Familien und 

Familienkreise von Pfarrgemeinden und 

Pfarreiengemeinschaften. Ziel der Förderung 

ist, Familien im Bemühen zu unterstützen, 

miteinander in Kontakt zu kommen und die 

Pfarrei als Begegnungsort zu erfahren. Auch 

braucht es in der heutigen schnelllebigen 

Gesellschaft Auszeiten für Familien, Orte zum 

Auftanken und gemeinsame Zeiten, um im 

Alltag wieder mit neuer Kraft bestehen zu 

können. 

Dabei sollen alle Familienformen 

angesprochen werden: von Ein-Eltern-

Familien über Patchworkfamilien bis hin zur 

"klassischen" Familie.  

Beantragung einer Förderung für 
Veranstaltungen 
 
Die Veranstaltung muss 

 mindestens von drei Familien besucht 
werden 

 inhaltliche Einheiten umfassen 
 sowie i.d.R. innerhalb des Bistums 

stattfinden. 
 

Der Antrag muss spätestens 14 Tage vor 
Beginn der Veranstaltung beim Bischöflichen 
Seelsorgeamt, 86140 Augsburg, Mail: 
seelsorgeingenerationen@bistum-augsburg.de, 
eingereicht sein. Ihm sind die Ausschreibung 
mit den geplanten Inhalten, der beabsichtigten 
Zielgruppe, der zeitlichen Strukturierung der 
Maßnahme und eine finanzielle Planung 
beizulegen. Aufgrund dieser Unterlagen erfolgt 
eine verbindliche Förderzusage oder –
ablehnung.  
 
Spätestens vier Wochen nach der Veranstaltung 
muss der Zuschussantrag mit detaillierter 
Kostenzusammenstellung, allen Ausgabe- und 
Einnahmebelegen (Kopien) und einer 
Teilnehmerliste beim Bischöflichen 
Seelsorgeamt, Abteilung Seelsorge in den 
Generationen, zu Hd. Christian Öxler, 
86140 Augsburg, Mail: 
seelsorgeingenerationen@bistum-augsburg.de 
eingereicht werden. 
Der Antragsteller haftet für die Richtigkeit aller 
gemachten Angaben. 

 
Zuschusshöhe 
Eine Wochenendveranstaltung wird mit 25% der 
tatsächlichen Kosten bezuschusst, maximal mit 
600 €. Bei kürzeren oder längeren 
Veranstaltungen wird der Zuschuss 
entsprechend angepasst. 
ln begründeten Einzelfällen kann die Förderung 
hiervon abweichen. 
 
Die Zuschussvergabe erfolgt in der Reihenfolge 
der eingegangenen Anträge. Für eine 
Pfarreiengemeinschaft werden maximal vier 
Veranstaltungen im Jahr bezuschusst. 
 
Fami1ienfreundliche Preisgestaltung 
Die Kosten für die einzelnen Teilnehmer sollten 
sich in angemessenen Grenzen bewegen. Zur 
Orientierung hier die Preise der Ehe- und 
Familienseelsorge des Bistums für ein 
Familienwochenende: 

85 € pro Erwachsenem 
30 € pro Kind im Alter von 7 - 18 Jahren 
20 € pro Kind im Alter von 1 - 6 Jahren 
(weitere Kinder sowie Kinder unter 
einem Jahr sind kostenfrei) 

 
Es besteht zusätzlich die Möglichkeit, einzelne 
Familien direkt zu unterstützen, wenn deren 
eigene finanzielle Möglichkeiten eine Teilnahme 
verhindern würden. Bitte separaten Antrag 
stellen. Die hierfür genehmigten Zuschüsse 
werden direkt dem Veranstalter überwiesen. 
 


